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Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §85 Abs2 / Allg

VfGG §85 Abs2 / Vergabewesen

Rechtssatz

Keine Folge, da aus dem Bescheid nur Rechtsfolgen abgeleitet werden könnten, die vom Umfang seiner Rechtskraft

erfasst sind, solche für die Beschwerdeführer nachteilige Rechtsfolgen aber nicht bestehen.

Ebenso B587/05, B v 17.06.05.

(Zurückweisung von Nachprüfungsanträgen betre9end das EM-Stadion Klagenfurt wegen Unzuständigkeit des UVS

Kärnten).
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